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Auszug aus der 
 
"Schießordnung für das Preis- und Königsschießen" 
 
 
1. Das Preisschießen um 5 Anhängeorden beginnt mit dem  
 

5. Preis linker   Flügel in Schießrichtung gesehen:  r e c h t s 
4. Preis rechter Flügel in Schießrichtung gesehen:  l i n k s 
3. Preis Zepter 
2. Preis Reichsapfel 
1. Preis Kopf 

 
    Der Rest des Vogels bleibt für das Königsschießen. 
 
Es darf nur auf den deutlich sichtbaren gelben Strich geschossen werden. 
    Derjenige Schütze erhält den jeweiligen Preis zugesprochen, der 
 
    - beim Preisschießen den rechten oder linken Flügel, das Zepter, den Reichsapfel 
       oder den Kopf, 
 
    - beim Königsschießen den Rumpf 
 
    vollständig abgeschossen hat. 
 
  Für das Königsschießen ist Voraussetzung, 
  

das jeder teilnehmende Schütze das 21. Lebensjahr vollendet hat und      drei 
Jahre Mitglied der BSG Baerl ist. Weiterhin müssen alle Mitglieder des 
anschließend zu bildenden Thrones die genannten Voraussetzungen erfüllen. 
  
Ferner muß der durch das Königsschießen ermittelte König die Gewähr 
dafür bieten, die BSG Baerl würdig in der Öffentlichkeit zu vertreten und 
nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen in der Lage sein, die mit der 
Übernahme der Königs-würde verbundenen finanziellen Verpflichtungen 
tragen zu können. 
 

Einzelheiten hierzu finden Sie in unserer Festschrift 
 


